
 

* Die genannte E-Mail Adresse dient nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung 
Öffnungszeiten:   Bankverbindung: 
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 Einzelne Beratungsdienste haben andere Öffnungszeiten. Diese erfahren Sie über die Telefonzentrale oder im Internet. 
 Sie können Ihr Anliegen nach Absprache mit dem Mitarbeiter auch Mo, Di, Mi, Do bis 19:00 Uhr und Fr bis 16:00 Uhr in der Kreisverwaltung erledigen. 
 

Internet: http://www.teltow-flaeming.de 
 

Landkreis Teltow-Fläming 
 

 

 

Die Landrätin  

        

 

Stellungnahme der Landrätin zur Petition – Einführung einer Übersicht zur 

Beschlusskontrolle (6-4842/22-KT) 

 

Der Petent möchte mit der Petition erreichen, dass eine Übersicht eingeführt wird, mit der alle den 
Stand der Umsetzung von Beschlüssen einsehen bzw. verfolgen können - also eine detaillierte 
Beschlusskontrolle der Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Teltow-Fläming und seiner 
Ausschüsse. Als Beispiel wird die von der Stadt Oranienburg eingeführte Beschlusskontrolle 
genannt.  

 

Nach Rücksprache mit der Stadt Oranienburg bezieht sich die Übersicht zum Stand der 
Umsetzung von Beschlüssen nur auf gefasste Beschlüsse zu Anträgen von Fraktionen.  

 

Eine Darstellung von Beschlüssen der Ausschüsse kann nicht erfolgen. Beschlüsse werden nur 
durch den Kreistag, den Kreisausschuss und den Jugendhilfeausschuss gefasst. Die 
Abstimmungsergebnisse der Fachausschüsse können aber über das Bürgerinformationssystem 
eingesehen werden.  

 

Eine Beschlusskontrolle über alle Beschlüsse des Kreistages, Kreisausschusses und 
Jugendhilfeausschusses kann nicht empfohlen werden. Dies begründet sich u. a. durch § 54 Abs. 
1 Nr. 2 BbgKVerf, wonach die Landrätin zur Ausführung der Beschlüsse verpflichtet ist.  

Auch ist die Pflege einer Beschlusskontrolle für alle Beschlüsse personell nicht umsetzbar.  

 

Für eine Darstellung einer Beschlusskontrolle über die Homepage des Landkreises oder über das 
Bürgerinformationssystem ist eine Software erforderlich. Daher wird vorgeschlagen, dem Kreistag 
einmal jährlich eine Übersicht zur Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages zu Anträgen der 
Fraktion über eine Informationsvorlage vorzulegen.  

 

 

 

Wehlan 


	DVermerk

